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Textliche Festsetzungen  
 
 
1. Planungsrechtliche Festsetzungen 
 
1.1 Art und Maß der baulichen Nutzung § 9 (1) Nr. 1  BauGB 
 
1.1.1 Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind die gem. § 4 (3) BauNVO ausnahmsweise 

zulässigen Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende 
Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltung, Gartenbaubetriebe und Tankstellen nach § 1 
(6) BauNVO ausgeschlossen. 

 
 
1.2 Stellung der baulichen Anlagen § 9 (1) Nr. 2 Ba uGB 
 
1.2.1 Die festgesetzte Firstrichtung gilt nur für Gebäude mit geneigten Dächern ab einer 

Dachneigung größer als 25 Grad. 
 
1.2.2 Die festgesetzte Firstrichtung gilt nur für die Hauptdachrichtung der Hauptgebäude. 
 
1.2.3 Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen gemäß § 14 BauNVO sowie bauliche 

Anlagen gemäß § 23 (5) Satz 2 BauNVO sind von der Festsetzung der Firstrichtung nicht 
betroffen. 

 
1.2.4 Die gemäß § 9 (1) Nr. 2 und 10 BauGB festgesetzten Sichtfelder sind von jeglicher 

sichtbehindernden Nutzung einschließlich Bepflanzung über 0,80 m Höhe, gemessen 
vom Fahrbahnrand, freizuhalten. 

 
 
1.3 Höhenlage baulicher Anlagen § 9 (2) BauGB i. V.  mit § 18 BauNVO 
 
1.3.1 Gemäß § 9 (1) Nr. 1 i. V. mit (2) BauGB und § 16 (2/3) BauNVO sind für die allgemeinen 

Wohngebiete die Sockelhöhen als Oberkante Fertigfußboden (OKFF EG), die Traufhöhen 
als Oberkante Wand und die Firsthöhen als Oberkante First jeweils als Höchstmaß in 
Meter festgesetzt.  

 
 Die Sockelhöhe wird mit maximal 0,5 m über Bezugspunkt (BZP) Endausbauhöhe Straße 

festgesetzt. 
 
 Die Höchstwerte der Trauf- und Firsthöhen werden bezogen auf die Höhe Oberkante 

Fertigfußboden (OKFF EG) wie folgt festgesetzt: Traufhöhe 6,50 m; Firsthöhe 9,30 m. 
 
 Als Oberkante Wand gilt der Schnittpunkt zwischen der Außenkante des aufsteigenden 

Mauerwerks und der Außenkante Dachhaut eines geneigten Daches. Als Oberkante First 
gilt der Hochpunkt des Dachaufbaus. 

 
 Als Bezugspunkt (BZP) gilt die mittlere Höhenlage der Grenze zwischen dem 

Baugrundstück und der angrenzenden maßgeblichen öffentlichen Verkehrsfläche. 
 
1.3.2 Die maximale Firsthöhe darf ausnahmsweise um bis zu 0,50 m durch den besonderen 

Dachaufbau bei Passivhäusern oder Solarenergieanlagen überschritten werden. 
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1.4 Bauweise, überbaubare und nicht überba ubare Grundstücksflächen § 9 (1) Nr. 2 
BauGB 

 
1.4.1 Garagen / Carports und Stellplätze gem. § 12 (6) BauNVO sind nur innerhalb der 

überbaubaren Grundstücksfläche sowie nur in den dafür vorgesehenen und 
gekennzeichneten Flächen zulässig.  

 
1.4.2 Nur im Bereich der Zufahrten zu den Garagen / Carports und Stellplätzen sind im 

Vorgartenbereich auch außerhalb der festgesetzten Flächen Stellplätze zulässig. 
Ausnahmsweise ist pro Grundstück ein weiterer Stellplatz außerhalb der festgesetzten 
Flächen, ausgehend von der Straßenbegrenzungslinie, zulässig. Dabei ist die maximale 
Zufahrtsbreite von Garagen, Carports und Stellplätzen, ausgehend von der 
Straßenbegrenzungslinie, auf 6,0 m begrenzt.  

 
1.4.3 Nebenanlagen gem. § 14 (1) sind bei über 15,0 m³ überbautem Raum gem. § 23 (5) 

BauGB nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 
 
1.4.4 Die der Versorgung des Gebietes dienenden Nebenanlagen sind gem. § 14 (2) BauNVO 

im Baugebiet ausnahmsweise zulässig. 
 
1.4.5 Im Bereich der tektonischen Störzone sind bauliche Anlagen grundsätzlich unzulässig. 

Öffentliche Verkehrsanlagen sowie private Zufahrten und Stellplätze und das 
Regenrückhaltebecken sind hier zulässig, wenn diese Anlagen mit den zuständigen 
Behörden und Trägen öffentlicher Belange abgestimmt wurden. 

 
 
1.5 Beschränkung der Wohnungszahl § 9 (1) Nr. 6 Bau GB 
 
1.5.1 Im Allgemeinen Wohngebiet sind je Wohngebäude maximal zwei eigenständige 

Wohneinheiten zulässig. 
 
 
1.6 Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfalle ntsorgung und 

Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen § 9 (1) Nr. 12, 14 sowie Abs. 6 
BauGB 

 
1.6.1 Auf den Flächen für Versorgungsanlagen ist das Regenrückhaltebecken so zu errichten, 

dass dauerhaft eine Wassereinleitung in die Störungskluft ausgeschlossen wird. Das 
Regenrückhaltebecken ist entsprechend der Pflanzliste zu begrünen. 

 
 
1.7 Flächen mit Bindung für das Anpflanzen von Bäum en, Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen § 9 (1) Nr. 25 a BauGB 
 
 Die im Maßnahmenplan zum Landschaftspflegerischen Fachbeitrag eingetragenen 

Bäume sind mit mittel-  bis großkronigen Arten der Auswahlliste von Gehölzen zu 
bepflanzen und bei Abgang zu ersetzen. Die Anzahl der im Maßnahmenplan 
dargestellten Bäume ist bindend, die Standorte nicht.  

 
1.7.1 Gehölzpflanzung auf privater Fläche am Mittel weg 
 
 Entlang des Mittelweges sind 3-reihige Hecken auf einer Fläche von 5,0 m Breite 

entsprechend der Pflanzlisten "Bäume 2. Ordnung" und "Sträucher" zu pflanzen. 
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 Pflanzliste "Bäume 2. Ordnung" 
 
 Acer campestre Buche 
 Carpinus betulus Hainbuche 
 Sorbus aucuparia Vogelbeere 
 
 Pflanzliste "Sträucher" 
 
 Cornus sanguinea Hartriegel 
 Corylus avellana Hasel 
 Crataegus monogyna Weißdorn 
 Prunus spinosa Schlehe 
 Rosa canina Hundsrose 
 Salix caprea Salweide  
 
1.7.2 Gehölzpflanzung auf öffentlicher Fläche an Mi ttelweg und Kreisstraße 
 
 Entlang der Kreisstraße und teilweise entlang des Mittelweges sind auf öffentlicher 

Grünfläche 5-reihige Hecken auf einer Fläche von 8,0 m Breite entsprechend der 
Pflanzlisten "Bäume 1. Ordnung", "Bäume 2. Ordnung" und "Sträucher" zu pflanzen (s. 
hierzu auch Pflanzlisten aus 1.7.1).  

 
 Pflanzliste "Bäume 1. Ordnung" 
 
 Fagus sylvatica Buche 
 Quercus petraea Traubeneiche 
 Quercus robur Stieleiche 
 Tilia cordata Winterlinde 
 
1.7.3 Gehölzpflanzung auf öffentlicher Versorgungsf läche am RRB 
 
 Auf der Versorgungsfläche „Zweckbestimmung Regenrückhaltebecken“ sind insgesamt 

304 qm Gehölzpflanzung, vor allem zur offenen Feldflur hin entsprechend Pflanzliste 
"Bäume 2. Ordnung" und "Sträucher" zu pflanzen (s. hierzu Pflanzlisten aus 1.7.1). 

 
1.7.4 Entlang der inneren Erschließung des Baugebietes "Am Mittelweg" sind insgesamt 3 

Straßenbäume entsprechend der Pflanzliste "Straßenbäume" zu pflanzen. 
 
 Pflanzliste "Straßenbäume" 
 
 Acer platanoides 'Columnare' Spitzahorn 
 Tilia cordata 'Rancho' Winterlinde 
 Carpinus betulus 'Frans Fontaine' Hainbuche 
 
1.7.5 Folgende Mindestqualitäten sind zu verwenden:  
 
 Bäume 1. Ordnung Heister, 2xv., ohne Ballen, Höhe 100/125 cm 
 Bäume 2. Ordnung Heister, 2xv., ohne Ballen, Höhe 100/125 cm 
 Sträucher: Sträucher, 2xv., ohne Ballen, Höhe 80/100 cm 
 Straßenbäume: Hochstamm, 3xv., StU 18/20 cm 
 
1.7.6 Die Gehölze einer Hecke sind in einem Pflanzabstand von 1,5 x 1,5 m zu pflanzen, so 

dass eine Pflanze auf 2,25 qm kommt. 
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 Die 5,0 m breite Gehölzpflanzung ist 3-reihig, die 8,0 m breite 5-reihig anzulegen.  
 Die Bäume sollten jeweils 10 % der Pflanzung ausmachen. 
 Die Pflanzlisten sind verbindlich. 
 Alle Gehölze sind gegen Wildverbiss zu schützen. 
 In der Anwuchsphase sind der Bestand und die Straßenbäume während der Trockenperi-

oden zu wässern. 
 Bindungen sind nachzurichten und ggf. zu erneuern. 
 Die Pflanzung ist regelmäßig von Wildkräutern freizuschneiden. 
 Nach Ablauf der ersten Vegetationsperiode sind eingegangene Gehölze zu ersetzen. 
 
1.7.7 Ersatzmaßnahme 
 
 Für den Eingriff in Natur und Landschaft, der durch Umsetzung der 2. Änderung des Be-

bauungsplanes entsteht, sind innerhalb des Gemeindegebietes von Nörvenich zu den be-
reits festgelegten Ersatzmaßnahmen (siehe Landschaftspflegerischer Fachbeitrag Büro 
Engel) 240 ökologische Einheiten zu kompensieren. Diese entspräche: 

 
 60 qm Gehölzpflanzung auf Acker 
 oder 
 120 qm Gehölzpflanzung auf Weide 
 
 Die Ersatzmaßnahme wird vor Satzungsbeschluss und in Abstimmung mit der Unteren 

Landschaftsbehörde des Kreises Düren festgelegt und über einen öffentlich rechtlichen 
Vertrag abgesichert. 

 
1.8 Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vo rkehrungen zum Schutz vor 

schädlichen Umwelteinwirkungen § 9 (1) Nr. 24 und A bs. 6 BauGB und Flächen für 
Aufschüttungen und Abgrabungen (Straßenböschungen) § 9 (1) Nr. 26 BauGB 

 
1.8.1 Gemäß § 9 (1) Nr. 26 BauGB sind die zur Herstellung des Straßenkörpers erforderlichen 

Böschungen (Aufschüttungen, Abgrabungen) auf den privaten Grundstücken zulässig.  
 
1.8.2 Auf der als Fläche für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes festgesetzten Flä-
che ist eine Lärmschutzeinrichtung mit 2,50 m Höhe zu errichten und dauerhaft zu be-
pflanzen. 

 
 
1.9 Immissionsschutz 
 
1.91. In den mit L III gekennzeichneten Flächen sind folgende bauliche und sonstige Vorkeh-

rungen erforderlich: bei Außenbauteilen, die aus mehreren Teilflächen unterschiedlicher 
Schalldämmung bestehen, gelten die resultierenden Schalldämmmaße R'w.res., deren Be-
rechnung nach DIN 4109 erfolgt. Für die Festlegung der erforderlichen Luftschalldäm-
mung von Außenbauteilen wird der Lärmpegelbereich III, dem der maßgebliche Außen-
lärmpegel zugeordnet ist, zugrunde gelegt. 

 
 Für Dächer ausgebauter Dachgeschosse ist ein bewertetes Schalldämmmaß R'w ³  40 dB 

erforderlich. 
 
1.9.2 In dem mit L IV gekennzeichneten Flächen sind folgende bauliche und sonstige Vorkeh-

rungen erforderlich: bei Außenbauteilen, die aus mehreren Teilflächen unterschiedlicher 
Schalldämmung bestehen, gelten die resultierenden Schalldämmmaße R'w.res., deren Be-
rechnung nach DIN 4109 erfolgt. Für die Festlegung der erforderlichen Luftschalldäm- 
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mung von Außenbauteilen wird der Lärmpegelbereich III, dem der maßgebliche Außen-
lärmpegel zugeordnet ist, zugrunde gelegt. 

 
1.9.3 Die Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen sind gemäß DIN 4109 

entsprechend der Tabelle einzuhalten und im Bauantrag nachzuweisen. 
 
 
Tabelle: Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109 und Anfor derungen an die Luftschalldäm-

mung von Außenbauteilen 
 
  Raumarten 
Lärmpegel-
bereich 

Maßgeblicher 
Außenlärmpegel 
zur Tageszeit 

Bettenräume in 
Krankenanstalten 
und Sanatorien 

Aufenthaltsräume 
in Wohnungen, 
Übernachtungs-
räume in Beher-
bergungsbetrie-
ben, Unterrichts-
räume und ähnli-
ches 

Büroräume und 
ähnliches * 

 In dB (A) erf. R' w.res  des Außenbauteils in dB 
III 61 – 65 40 35 30 
IV 66 – 70 45 40 35 
* Soweit der eindringende Außenlärm aufgrund der ausgeübten Tätigkeit relevant ist 

 
 
1.9.4 Auf den mit "A" gekennzeichneten Flächen sind aus schalltechnischen Gründen durch 

entsprechende Raumanordnungen in den Gebäuden im Bereich der Nordfassaden der 
Gebäude einschließlich Dachbereich nur Nutzungen anzuordnen, die nicht zum ständigen 
Aufenthalt von Menschen vorgesehen sind, oder bei Belichtungserfordernis nicht zu öff-
nende Fenster (Festverglasung) einzubauen.  

 
1.9.5 In den im Lärmpegelbereich IV liegenden Gebieten werden fensterunabhängige Lüftungs-

einrichtungen für Schlafräume festgesetzt. 
 
 
2. Bauordnungsrechtliche Vorschriften §9 (4) BauGB i. V. mit § 86  
 BauO NRW 
 
2.1 Dächer 
 
 Es sind keine Krüppelwalmdächer zulässig.  
 
 Die beiden Hälften eines Doppelhauses müssen die gleiche Dachform und - Neigung auf-

weisen.  
 
 Zulässig sind nur begrünte Dächer oder dunkle Dacheindeckungen in Form von Dachstei-

nen, Naturschiefer, Kunstschiefer und Dachpfannen, wie sie den nachstehend aufgeführ-
ten Farben der RAL- Farbtonkarte entsprechen: 

 Schwarztöne: 9004, 9005, 9011, 9017 
 Grautöne: 7043, 7026, 7016, 7021, 7024 
 Brauntöne (dunkelbraun und braunrot): 8028 (terrabraun), 8012 (rotbraun). 
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 Sollten farbige Dacheindeckungen nicht der RAL- Farbtonkarte zugeordnet werden 
können, sind Farbnuancierungen in Anlehnung an die angegebenen Farbtöne möglich. 
Nicht zulässig ist die Verwendung von hellen sowie reflektierenden Materialien für die 
Eindeckung von Dachflächen. Ausgenommen sind die Materialien von Einrichtungen, die 
der solaren Energiegewinnung dienen. 

 
 Gründächer sind mit extensiver Begrünung vorzusehen. 
 
 Solarkollektoren und sonstige Anlage zur Gewinnung regenerativer Energie sind 

flächenbündig in das Dachniveau zu integrieren oder in gleicher Neigung wie das Dach 
aufzusetzen. Bei Flachdächern dürfen die Solarkollektoren die OK Dach um bis zu 1,50 m 
überschreiten. 

 
 Gauben oder ähnliche Dachaufbauten dürfen eine Breite von max. 4,00 m aufweisen und 

in der Summe max. die Hälfte der Trauflänge der zugehörigen Dachfläche betragen. Der 
Abstand von Gauben oder ähnlichen Dachaufbauten untereinander, zu Firsten und 
Ortgängen muss mindestens 1,00 m betragen. Bei Ortgängen zählt als Messpunkt der 
Schnittpunkt zwischen Außenwand und Dachhaut. 

 
2.3 Freiflächen 
 
2.3.1 Die nicht überbauten Grundstücksteile sind -  abgesehen von den notwendigen Flächen 

für Nebenanlagen, Zufahrt-  oder Stellplatzfläche -  gärtnerisch anzulegen, zu erhalten 
und mit lebenden Hecken einzufrieden. Nadelgehölzhecken zur Grundstückseinfriedung 
sind nicht zulässig. Die Anpflanzung von Nadelgehölzen innerhalb des Grundstückes darf 
einen Anteil von 30 % des Gehölzbestandes nicht übersteigen. 

 
2.3.2 Stellplätze für Abfallbehälter sind so mit Laubgehölzen oder Hecken zu umpflanzen, das 

sie von öffentlichen Verkehrsflächen aus nicht eingesehen werden können. 
 
2.3.3 Zur Gestaltung von Stellplätzen, Wegen, Zufahrten, Hofflächen etc. sind mit Ausnahme 

des Hauseingangsbereiches nur wasserdurchlässige Materialien, wie z. B. breitfugiges 
Pflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen etc. zur verwenden, soweit nicht 
nutzungsbedingt oder durch rechtliche Vorgaben andere Belange verwendet werden 
müssen. 

 
 
3. Hinweise 
 
3.1 Bodendenkmale 
 
 Vor-  und frühgeschichtliche Funde sind unverzüglich der Gemeinde Nörvenich oder dem 

Landschaftsverband (Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege) zu melden, in 
unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung 
zu schützen (§§ 15 und 16 DSchG). 

 
3.2 Energieversorgung 
 
 Das ausgewiesene Baugebiet wird hoch-  und niederspannungsseitig mittels Erdkabel mit 

elektrischer Energie versorgt. 
 
3.3 Freianlagen 
 
 Bei der Pflege der Grünflächen ist möglichst auf die Verwendung von Pestiziden zu 

verzichten. 
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3.4 Oberbode n 
 
 Der bei den Bauarbeiten anfallende Oberboden und der kulturfähige Unterboden sollen 

gem. § 202 BauGB auf dem jeweiligen Grundstück zur Herstellung von 
Vegetationsflächen wieder aufgetragen werden, hierbei ist die DIN 18.915 zu beachten. 

 
3.5 Fluglärm 
 
 Bedingt durch die Nähe zum Militärflugplatz Nörvenich sind Belästigungen durch Fluglärm 

möglich, deren negative Auswirkungen für die Bewohner mittels baulicher Maßnahmen 
begrenzt werden müssen (hier: Schallschutzfenster und / oder passive 
Schallschutzmaßnahmen, siehe hierzu die Festsetzungen zum Immissionsschutz). 
Fensterunabhängige Lüftungseinrichtungen werden in den Lärmpegelbereichen III 
empfohlen. 

 
3.6 Kampfmittel  
 
 Bei Auffinden von Kampfmitteln während der Bauarbeiten sind die Arbeiten aus 

Sicherheitsgründen sofort einzustellen und die nächstgelegene Polizeidienststelle ist zu 
verständigen. 

 
3.7 Tektonische Störzone 
 
 Entsprechend den geologischen Daten verläuft im Plangebiet eine tektonische Störzone, 

Hardter Sprung. Die bewegungsaktive tektonische Störung ist von Hochbauten 
freizuhalten. Das Regenrückhaltebecken ist mittels einer 0,5 m mächtigen Tonschicht 
dauerhaft abzudichten um eine Wassereinleitung in die Störungskluft zu vermeiden. 

 
3.8 Erdbebengefährdung 
 
 Nach der DIN 4149 (Ausgabe 4/2005) liegt das Plangebiet in der Erdbebenzone 3. Die 

Vorgaben der DIN 4149-2005-04 "Bauten in deutschen Erdbebengebieten" sind zu 
beachten. 


